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Beratungsergebnisse 
aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 

am 30. Januar 2019 

1 Bekanntgaben 

Ergebnis:  bekanntgegeben 

2 Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

Ergebnis:  Es gibt keine Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlichen 
Sitzungen. 

3 Aufnahme der Sport-KiTa "Seppl´s Kinderherberge" der TSG 1862 Weinheim e.V. in 
die Örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2019/2020 
Vorlage: 005/19 

Der Gemeinderat beschließt:  
1.  Die Sport-KiTa „Seppl’s Kinderherberge“ der TSG 1862 Weinheim e.V. wird ab dem 

01.07.2019 mit einer Ganztagsgruppe (20 Plätze) und einer Gruppe mit verlängerter 
Öffnungszeit (15 Plätze) in die örtliche Bedarfsplanung aufgenommen. Der Betrieb der 
Einrichtung wird mit 85% der Betriebskosten incl. Kalkulatorischer Miete gefördert. 

2.  Für die Ausstattung der Kindertagesstätte erhält die TSG 1862 Weinheim e.V. einen 
Investitionskostenzuschuss von bis zu 79.210 €.  
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt im Haushaltsjahr 2019. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2019 bereitzustellen. 

3. Von der im Erbbauvertrag festgelegten Nutzung als Gaststätte darf vorübergehend 
abgewichen werden, ohne dass eine Änderung des Erbbauvertrags erfolgt. Dem Umbau 
des Gebäudes zur Sport-Kita wird zugestimmt.  

Ergebnis:  Mehrheitliche Zustimmung zu Ziffer 1 des Beschlussantrags 
Einstimmige Zustimmung zu Ziffer 2 des Beschlussantrags 
Mehrheitliche Zustimmung zu Ziffer 3 des Beschlussantrags 

4 Sportplatzanlage Sulzbach/Erlenwiesen 
- Kunstrasenprojekt des TSV 1887 Sulzbach e.V. und der TuS Einheit 1902 e.V. 
Vorlage: 006/19 

Der Gemeinderat beschließt: 
1. Die Stadt Weinheim stimmt dem Umbau des Tennenplatzes zu einem 

Kunstrasenspielfeld, der Anlage eines Kunstrasenkleinfeldes und der Modernisierung der 
Flutlichtanlage in der Sportplatzanlage Sulzbach/Erlenwiesen durch den TSV Sulzbach 
und die TuS Weinheim als Bauherren zu.  

2. Die Stadt Weinheim beteiligt sich an den Baumaßnahmen mit einem Sonderzuschuss 
von insgesamt maximal 140.000 €, der in zwei Raten zu 50.000 € im Haushaltsjahr 2019 
und 90.000 € in 2020 zur Auszahlung kommt. Außerdem werden in 2019 als Ablöse für 
die TuS/Schindkaut 50.000 € für das Projekt ausgezahlt.  

3. Unter I42100340110 (Investitionszuschuss Kunstrasen Sportplatz Sulzbach) sind im 
Haushaltsjahr 2019 die erforderlichen Mittel von 100.000 € bereitzustellen. Für das 
Haushaltsjahr 2020 wird in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung über den restlichen 
Betrag von 90.000 € eingeplant. Dieser Betrag ist im Jahr 2020 vorzusehen. 

4. Für die Anschaffung der Tore für die beiden Plätze und die Spielerkabinen erhalten die 
Vereine einen Zuschuss von insgesamt max. 10.000 € im Jahr 2019. Die erforderlichen 
Mittel sind unter I42100040100 (Zuschüsse an Sportvereine) bereitzustellen. 
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5. Die Zuschussgewährung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass - in Anlehnung an die 
anderen Kunstrasenplätze in Weinheim - für die Sportplatzanlage Sulzbach/Erlenwiesen 
ein Vertrag zwischen der Stadt Weinheim und den beiden Vereinen geschlossen wird. 

Ergebnis:  Mehrheitliche Zustimmung 

5 Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der 
Stadt Weinheim für das Jahr 2019 
Hier: Beschlussfassung über Anträge aus den Reihen des Gemeinderats und die 
Änderungsliste der Verwaltung 
Vorlage: 013/19 

Der Gemeinderat beschließt jeweils einstimmig: 

 Die finanziellen Mittel für die Planung und Durchführung einer Weinheim-App von 
30.000 Euro werden im Haushalt bereitgestellt. 

 Zur Fortführung des Theaterbetriebs der Kulturgemeinde wird der Zuschuss im 
Haushalt 2019 um 40.000 Euro auf 190.000 Euro erhöht. Der Ansatz wird mit einem 
Sperrvermerk versehen. 

 

Der Gemeinderat beschließt jeweils mehrheitlich: 

 Für die Förderung des Fahrradverkehrs werden 20.000 Euro bereitgestellt. 

 Im Haushalt werden 5.000 Euro bereitgestellt, um den Bürgerverein Weinheim West 
e.V. bei den Kosten des ehrenamtlich betriebenen sozialen Projektes „Das 
Wohnzimmer“ zu unterstützen. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der 
Verein muss einen entsprechenden Antrag mit einem Finanzierungskonzept vorlegen, 
über den der Gemeinderat entscheidet. 

 Für die Planung und Umsetzung eines barrierefreien Zugangs zum Waidsee werden 
Mittel von 20.000 Euro bereitgestellt. Im Laufe des Jahres 2019 berät der Gemeinderat 
über zukünftige Maßnahmen am Waidsee. 

 Die Verwaltung ermittelt im Laufe des Jahres 2019 die Kosten für Logistik/Technik für 
die Durchführung von Gemeinderatssitzungen in den Ortsteilen. 

 Für Städtische Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Einsatz Erneuerbarer Energien 
werden 50.000 Euro bereitgestellt. Die Mittel werden bis zu einer gesonderten 
Entscheidung des Gemeinderats mit einem Sperrvermerk versehen. 

 

Der Gemeinderat lehnt mehrheitlich ab: 

 die Erhöhung der Personalstellen auf maximal 9 Mehrstellen. 

 die Einstellung einer Planungsrate von 50.000 Euro zur Schaffung einer 
Kreisentlastungsstraße Weinheim zur Anschlussstelle Hirschberg. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die neue Änderungsliste zur Sitzung am 20.02.2019. 

6 Bürgerfragestunde 
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7 GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH. 
Eintragung von Herrn Dr. Fetzner als Geschäftsführer in das Handelsregister. 
Vorlage: 011/19 

Der Gemeinderat beschließt, Herrn Ersten Bürgermeister Dr. Fetzner als 
kommunalrechtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters, als Geschäftsführer der GfG 
Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH in das Handelsregister eintragen zu lassen. 

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung 

8 Verkaufsoffene Sonntage am 07.04.2019 anlässlich des Pflänzeltages und am 
15.09.2019 anlässlich des Weinheimer Herbstes, jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Vorlage: 009/19 

Der Gemeinderat beschließt die der Sitzungsanlage beigefügte Satzung. 

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung mit der in der Sitzung vorgetragenen 
Änderung der Präambel 

9 Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kreistags-, Gemeinderats- und 
Ortschaftsratswahlen am 26. Mai 2019 
Vorlage: 014/19 

Der Gemeinderat beschließt: 

Für die Wahlen des Kreistags, Gemeinderats und der Ortschaftsräte am 26. Mai 2019 wird 
der Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, Markus Böhm zum Vorsitzenden und die 
Referentin des Oberbürgermeisters, Gabi Lohrbächer-Gérard zur stellvertretenden 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses gewählt.  

Die Beisitzer/innen und Stellvertreter/innen werden entsprechend den Vorschlägen der 
Fraktionen in den Gemeindewahlausschuss gewählt.  

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung 

10 Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen 
Vorlage: 012/19 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung. 

Ergebnis:  Einstimmige Zustimmung 

11 Anfragen 


